
Am 6. Juli hat der Bundestag in dritter Lesung das "Gesetz zur
weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements („Hilfen für
Helfer“) verabschiedet. Während Finanzminister Steinbrück nach
der Abstimmung von einem "sehr wichtigen Tag" für Ehrenamt und
Stiftungswesen sprach, gab es Kritik von Seiten der Opposition.
Kleine Organisationen würden nicht besser gestellt als vorher und
Menschen, die keinen Steuernutzen ziehen könnten, nutze das
Gesetz sehr, sehr wenig.

Auf Veranlassung des Finanzausschusses wurde der ursprüngliche
Gesetzentwurf in einigen Punkten doch erheblich geändert:

-   Gestrichen hat der Bundestag den im Regierungsentwurf
vorgesehen Abzug von der Steuerschuld in Höhe von 300 EUR.
Er war gedacht für jene, die monatlich im Schnitt mindestens 20
Stunden lang alte, kranke oder behinderte Menschen kostenlos
betreuen. Eingeführt wurde stattdessen ein neuer allgemeiner
Freibetrag für Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich von 500
EUR im Jahr.

-   Die alternative Höchstgrenze für die steuerliche Begünstigung
von Spenden aus Unternehmen wurde von zwei auf vier Promille
der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten
Löhne und Gehälter angehoben.

-   Die Höchstgrenze für die Begünstigung von Spenden in den
Vermögensstock von Stiftungen wurde – über den Vorschlag im
Regierungsentwurf hinaus – auf 1 Million EUR angehoben.

-   Der Betrag je Zuwendung, bis zu dem als Nachweis der
Barzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines
Kreditinstituts genügt, wurde von 100 EUR auf 200 EUR
angehoben.

Der Bundesrat will das Paket nach der Sommerpause am 21.
September beraten. Die Ländervertretung muss dem Gesetz noch
zustimmen, was aber als wahrscheinlich gilt. Es soll rückwirkend
zum 1. Januar 2007 in kraft treten.

Im Folgenden wird dargestellt, welche Änderungen im Einzelnen
beschlossen sind und wer davon hauptsächlich profitiert. Zum
besseren Verständnis sind im Anhang die geänderten Vorschriften
abgedruckt.
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I. I. Die Auswirkungen des Gesetzes

1) auf Spender

1.1. Reform des allgemeinen Spendenabzugs
a) Aufgabe der bisherigen Unterscheidung zwischen
gemeinnützigen und spendenbegünstigten Zwecken.

Welche Zwecke spendenbegünstigt sind, ergibt sich künftig
aus der Abgabenordnung. Zwecke, die in den §§ 52 bis 45
AO als förderungswürdig definiert sind, gelten in jedem Fall
auch als spendenbegünstigt.
Die bisher in der Anlage 1 zu § 48 EStDV aufgezählten
Zwecke wurden in den Katalog des § 52 Abs. 2 AO
eingearbeitet, die §§ 48 u 49 EStDV und die Anl. 1 zu § 48
Abs. 2 EStDV aufgehoben. Die Abzugsregelungen im EStG,
KStG und GewStG beschränken sich auf entsprechende
Verweisungen auf die §§ 52 bis 54 AO.

Festgehalten wird dagegen an der Unterscheidung zwischen
abziehbaren Spenden und nicht abziehbaren
Mitgliedsbeiträgen bei bestimmten Zwecken, z.B Sport,
kulturellen Betätigungen, die in erster Linie der
Freizeitgestaltung dienen, Heimatpflege u Heimatkunde
oder Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 23 AO. Die
Differenzierung wird nunmehr in den Abzugsregelungen
des EStG, KStG und GewStG selbst getroffen.

b) Vereinfachung und Anhebung der Spendenhöchstgrenzen
Eine wesentliche Neuerung ist die Anhebung der bisherigen
5 und 10 %-Höchstgrenzen auf einheitlich 20 % des
Gesamtbetrags der Einkünfte. Die vT-Grenze für
Unternehmen wird von zwei auf vier erhöht.

Die bisherige Großspendenregelung (Spendenrück- und
–vortrag) wird durch Einführung eines zeitlich unbegrenzten
Spendenvortrags ersetzt.

1.2. Abmilderung der Spendenhaftung (§ 10b Abs. 4)
Der Haftungssatz bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen
und fehlverwendeten Zuwendungen wird von derzeit 40 auf
30 % gesenkt. Die Inanspruchnahme als Haftender setzt
künftig ein Verschuldenserfordernis voraus.
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2. Begünstigung für Stiftungen und Stifter

Der Höchstbetrag für die Ausstattung von Stiftungen mit
Kapital (Vermögensstockspenden) wird von 307.000 EUR
EUR auf 1.000.000 EUR angehoben. Gefördert werden
können künftig auch Zustiftungen in das Vermögen
bestehender Stiftungen. Bei den zu fördernden
Zuwendungen darf es sich nicht um Mitgliedsbeiträge
handeln. Die Spenden können wie bisher im Jahr der
Zuwendungen und in den folgenden neun
Veranlagungszeiträumen abgezogen werden. Der bisherige
Zusatzhöchstbetrag von 20450 ¤ in § 10b Abs. 1 entfällt.

3. Stärkung des Ehrenamts

Der sog. Übungsleiterfreibetrag in § 3 Nr. 26 EStG für
bestimmte entgeltliche nebenberufliche Tätigkeiten wird
von 1848 EUR auf 2100 EUR angehoben. In den Genuss
dieses Freibetrags kommen Bürger, die eine pädagogische
oder betreuerische Tätigkeit für eine gemeinnützige
Einrichtung ausüben. darunter fällt z. B. der Einsatz im
kulturellen und musischen Bereich.
Nicht begünstigt waren bisher Tätigkeiten im
organisatorischen Bereich, etwa als Vorstandsmitglied,
Gerätewart, Hausmeister, Platzwart, Helfer bei
Veranstaltungen u. a.
Umso wichtiger ist daher eine Neuerung, die kurzfristig in
das Gesetz mit aufgenommen wurde. Künftig gibt es einen
allgemeinen Freibetrag von 500 EUR für Einnahmen aus
nebenberuflicher Tätigkeit im gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Bereich. Damit will der Gesetzgeber ein
Dilemma beenden. Bislang konnten Vereine ihren Helfern
nur den Aufwand ersetzen, den diese tatsächlich
nachwiesen, als zum Beispiel durch Reise- oder
Telefonabrechnungen. Eine pauschale Abgeltung von
Aufwendungen war nicht zulässig. Mit dem neuen
Freibetrag will der Gesetzgeber erreichen, dass die Vereine
den Aufwand ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter künftig
unkompliziert vergüten können, indem sie ihnen einfach
eine steuer- und sozialversicherungsfreie Entschädigung
auszahlen.
Zu beachten ist, dass dieser neue Steuerfreibetrag nicht
zusätzlich zur Übungsleiterpauschale gewährt wird. Wer
also beispielsweise als Trainer bereits den betrag von 2100
EUR geltend macht, kann nicht auch noch den neuen
Ehrenamtsfreibetrag von 500 EUR in Anspruch nehmen.



4. Erleichterungen für Vereine

Für Vereine ist eine Verbesserung dahingehend vorgesehen,
dass die

Besteuerungsgrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
(§ 64 Abs. 3 AO),
Zweckbetriebsgrenze bei sportlichen Veranstaltungen (§
67a AO) und die
Umsatzgrenze für den pauschalen Vorsteuerabzug (§ 23a
UStG)

von jeweils 30.678 EUR auf 35000 EUR angehoben wird.

Der Vollständigkeit halber ist noch auf zwei Änderungen in
§§ 58 und 61 AO hinzuweisen:

Eine Änderung der Abgabenordnung in § 58 Nr. 3 und 4
ermöglicht es künftig gemeinnützigen Einrichtungen,
Arbeitskräfte und Räumlichkeiten auch an Körperschaften
des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke zur
Verfügung stellen.

§ 61 Abs. 2 AO, der eine Ausnahme von der Pflicht zur
satzungsmäßigen Vermögensbindung beinhaltete, wenn aus
zwingenden Gründen der künftige Verwendungszweck des
Vermögens im Falle der Auflösung/Aufhebung nicht genau
angegeben werden kann, wird aufgehoben. Zwingende
Gründe sind in der Praxis kaum denkbar, zumal auch die
Rechtsprechung hohe Anforderungen an den Nachweis
stellt. Die Streichung der Vorschrift dient der Vereinfachung
des Verfahrensrechts.

Inkrafttreten

Mit Ausnahme der Änderung  des § 23a UStG, die erst ab
2008 in Kraft treten soll, soll das Gesetz zur weiteren
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements rückwirkend
zum 1.1.2007 in Kraft treten.
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II. Übersicht der geänderten Gesetzestexte

Abgabenordnung (vgl. Art. 5 des Gesetzentwurfs)

AO § 52
(idF ab 1.1.2007, vgl. § 1d EGAO)

§ 52 Gemeinnützige Zwecke

(1) 1Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn
ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf
materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu
fördern. 2Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben,
wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute kommt,
fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer
Familie oder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge
seiner Abgrenzung, insbesondere nach räumlichen oder
beruflichen Merkmalen, dauernd nur klein sein kann. 3Eine
Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor,
weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts zuführt.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als
Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen:

1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung;
2. die Förderung der Religion;
3. die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und
der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die
Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten,
auch durch Krankenhäuser im Sinne des § 67, und von
Tierseuchen;
4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;
5. die Förderung von Kunst und Kultur;
6. die Förderung des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege;
7. die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung
einschließlich der Studentenhilfe;
8. die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der
Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, des
Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes;
9. die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der
Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien
Wohlfahrtspflege (§ 23 Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und ihrer
angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten;
10. die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös
Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler,
Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene,
Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte
und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung

des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer;
Förderung des Suchdienstes für Vermisste
11. die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr;
12. die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und
Zivilschutzes sowie der Unfallverhütung;
13. die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz
auf allen Gebieten der Kultur und des
Völkerverständigungsgedankens;
14. die Förderung des Tierschutzes;
15. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;
16. die Förderung von Verbraucherberatung und
Verbraucherschutz;
17. die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und
ehemalige Strafgefangene;
18. die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern;
19. die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;
20. die Förderung der Kriminalprävention
21. die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport);
22. die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde;
23. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der
Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums einschließlich
des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der
Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens,
des Modellflugs und des Hundesports;
24. die allgemeine Förderung des demokratischen
Staatswesens im Geltungsbereich dieses Gesetzes; hierzu
gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte
Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die
auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind;
25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchliche
Zwecke.

Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht
unter Satz 1 fällt, aber die Allgemeinheit auf materiellem,
geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend selbstlos
gefördert wird, kann dieser Zweck für gemeinnützig erklärt
werden. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben
jeweils eine Finanzbehörde im Sinne des
Finanzverwaltungsgesetzes zu bestimmen, die für
Entscheidungen nach Satz 2 zuständig ist.

AO § 58 (idF ab 1.1.2007, vgl. § 1d EGAO)
§ 58 Steuerlich unschädliche Betätigungen

Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch
ausgeschlossen,dass

1. eine Körperschaft Mittel für die Verwirklichung der
steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft oder
für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts beschafft; die
Beschaffung von Mitteln für eine unbeschränkt steuerpflichtige
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Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass diese selbst
steuerbegünstigt ist,[1]

2. eine Körperschaft ihre Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls
steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken zuwendet,

3. eine Körperschaft ihre Arbeitskräfte anderen Personen, Unternehmen,
Einrichtungen oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts  für
steuerbegünstigte Zwecke zur Verfügung stellt,

4. eine Körperschaft ihr gehörende Räume einer anderen, ebenfalls
steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts zur Nutzung zu steuerbegünstigten Zwecken überlässt,

5. eine Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens
dazu verwendet, um in angemessener Weise den Stifter und seine
nächsten Angehörigen zu unterhalten, ihre Gräber zu pflegen und ihr
Andenken zu ehren,

6. eine Körperschaft ihre Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage
zuführt, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegünstigten
satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig erfüllen zu können,

7. a) eine Körperschaft höchstens ein Drittel des Überschusses der
Einnahmen über die Unkosten aus Vermögensverwaltung und darüber
hinaus höchstens 10 Prozent[2] ihrer sonstigen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5
zeitnah zu verwendenden Mittel einer freien Rücklage zuführt,[3]

b) eine Körperschaft Mittel zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur
Erhaltung der prozentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften
ansammelt oder im Jahr des Zuflusses verwendet; diese Beträge sind
auf die nach Buchstabe a in demselben Jahr oder künftig zulässigen
Rücklagen anzurechnen,

8. eine Körperschaft gesellige Zusammenkünfte veranstaltet, die im
Vergleich zu ihrer steuerbegünstigten Tätigkeit von untergeordneter
Bedeutung sind,

9. ein Sportverein neben dem unbezahlten auch den bezahlten Sport
fördert,

10. eine von einer Gebietskörperschaft errichtete Stiftung zur Erfüllung
ihrer steuerbegünstigten Zwecke Zuschüsse an Wirtschaftsunternehmen
vergibt,

11. [4] eine Körperschaft folgende Mittel ihrem Vermögen zuführt:

a) Zuwendungen von Todes wegen, wenn der Erblasser keine Verwendung
für den laufenden Aufwand der Körperschaft vorgeschrieben hat,

b) Zuwendungen, bei denen der Zuwendende ausdrücklich erklärt, dass
sie zur Ausstattung der Körperschaft mit Vermögen oder zur Erhöhung
des Vermögens bestimmt sind,

c) Zuwendungen auf Grund eines Spendenaufrufs der
Körperschaft, wenn aus dem Spendenaufruf ersichtlich ist,
dass Beträge zur Aufstockung des Vermögens erbeten werden,

d) Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Vermögen
gehören,

12. eine Stiftung im Jahr ihrer Errichtung und in den zwei
folgenden Kalenderjahren Überschüsse aus der
Vermögensverwaltung und die Gewinne aus wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben (§ 14) ganz oder teilweise ihrem Vermögen
zuführt.[5]

AO § 61 (idF ab 1.1.2007, vgl. § 1d EGAO)

§ 61 Satzungsmäßige Vermögensbindung

(1) Eine steuerlich ausreichende Vermögensbindung (§ 55
Abs. 1 Nr. 4) liegt vor, wenn der Zweck, für den das Vermögen
bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei
Wegfall ihres bisherigen Zwecks verwendet werden soll, in
der Satzung so genau bestimmt ist, dass auf Grund der Satzung
geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck
steuerbegünstigt ist.

(2) (aufgehoben)

(3) 1Wird die Bestimmung über die Vermögensbindung
nachträglich so geändert, dass sie den Anforderungen des §
55 Abs. 1 Nr. 4 nicht mehr entspricht, so gilt sie von Anfang
an als steuerlich nicht ausreichend. 2§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr.
2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Steuerbescheide
erlassen, aufgehoben oder geändert werden können, soweit
sie Steuern betreffen, die innerhalb der letzten zehn
Kalenderjahre vor der Änderung der Bestimmung über die
Vermögensbindung entstanden sind.

AO § 64 (idF ab 1.1.2007, vgl. § 1d EGAO)

§ 64 Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

(1) Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung insoweit aus,
als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14) unterhalten
wird, so verliert die Körperschaft die Steuervergünstigung für
die dem Geschäftsbetrieb zuzuordnenden
Besteuerungsgrundlagen (Einkünfte, Umsätze, Vermögen),
soweit der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb
(§§ 65 bis 68) ist.

(2) Unterhält die Körperschaft mehrere wirtschaftliche
Geschäftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe (§§ 65 bis 68)
sind, werden diese als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
behandelt.

Übersicht der geänderten Gesetzestexte
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(3) Übersteigen die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe
sind, insgesamt nicht 35 000 (bisher 30 678) Euro im Jahr, so
unterliegen die diesen Geschäftsbetrieben zuzuordnenden
Besteuerungsgrundlagen nicht der Körperschaftsteuer und der
Gewerbesteuer.

(4) Die Aufteilung einer Körperschaft in mehrere selbständige
Körperschaften zum Zweck der mehrfachen Inanspruchnahme
der Steuervergünstigung nach Absatz 3 gilt als Missbrauch von
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des § 42.

(5) Überschüsse aus der Verwertung unentgeltlich erworbenen
Altmaterials außerhalb einer ständig dafür vorgehaltenen
Verkaufsstelle, die der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer
unterliegen, können in Höhe des branchenüblichen Reingewinns
geschätzt werden.

(6) [1] Bei den folgenden steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben kann der Besteuerung ein Gewinn von 15
Prozent[2] der Einnahmen zugrunde gelegt werden:

1. Werbung für Unternehmen, die im Zusammenhang mit der
steuerbegünstigten Tätigkeit einschließlich Zweckbetrieben
stattfindet,

2.Totalisatorbetriebe,

3. Zweite Fraktionierungsstufe der Blutspendedienste.

AO § 67a (idF ab 1.1.2007, vgl. § 1d EGAO)

§ 67a Sportliche Veranstaltungen)

(1) 1Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins sind ein
Zweckbetrieb, wenn die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer
insgesamt 35 000 (bisher 30 678) Euro im Jahr nicht übersteigen.
2Der Verkauf von Speisen und Getränken sowie die Werbung
gehören nicht zu den sportlichen Veranstaltungen.

(2) 1Der Sportverein kann dem Finanzamt bis zur Unanfechtbarkeit
des Körperschaftsteuerbescheids erklären, dass er auf die
Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 verzichtet. 2Die Erklärung
bindet den Sportverein für mindestens fünf Veranlagungszeiträume.

(3) 1Wird auf die Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 verzichtet,
sind sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins ein
Zweckbetrieb, wenn

1. kein Sportler des Vereins teilnimmt, der für seine sportliche
Betätigung oder für die Benutzung seiner Person, seines Namens,
seines Bildes oder seiner sportlichen Betätigung zu Werbezwecken
von dem Verein oder einem Dritten über eine
Aufwandsentschädigung hinaus Vergütungen oder andere Vorteile
erhält und

2. kein anderer Sportler teilnimmt, der für die Teilnahme an
der Veranstaltung von dem Verein oder einem Dritten im
Zusammenwirken mit dem Verein über eine
Aufwandsentschädigung hinaus Vergütungen oder andere
Vorteile erhält.

2Andere sportliche Veranstaltungen sind ein steuerpflichtiger
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. 3Dieser schließt die
Steuervergünstigung nicht aus, wenn die Vergütungen oder
andere Vorteile ausschließlich aus wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben, die nicht Zweckbetriebe sind, oder von
Dritten geleistet werden

Einführungsgesetz zur Abgabenordnung (vgl. Art. 6 des
Gesetzentwurfs)

Art 97 (idF ab 1.1.2007, vgl. Art. 9 Abs. 1)

§ 1d Steuerbegünstigte Zwecke

Die §§ 52, 58, 61, 64 und 67a der Abgabenordnung in der
Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...
sind ab 1. Januar 2007 anzuwenden.

Einkommensteuergesetz (vgl. Art. 1 des Gesetzentwurfs)

EStG § 3 Nr. 26 (idF ab 1.1.2007, vgl. Art. 9 Abs. 1)

§ 3 [Steuerfreie Einnahmen]

Steuerfrei sind...

26. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als
Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren
nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen
künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege
alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im
Auftrag einer inländischen juristischen Person des öffentlichen
Rechts oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke
(§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt
2 100 (bisher 1 848) Euro im Jahr. 2Überschreiten die
Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den
steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen
Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang
stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden,
als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen;

Übersicht der geänderten Gesetzestexte

6    | Juli 2007 | Franz Luger | Para-SOL e.V. |



26a. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst
oder Auftrag einer inländischen juristischen Person des
öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis
54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 500 Euro
im Jahr. Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn für die
Einnahmen aus der Tätigkeit - ganz oder teilweise - eine
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12 oder 26 gewährt wird.
Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten
Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den
nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen
Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur
insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen
werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen
übersteigen;

EStG § 10b (idF ab 1.1.2007, vgl. Art. 9 Abs. 1)

§ 10b Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung
steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der
Abgabenordnung an eine inländische juristische Person des
öffentlichen Rechts oder an eine inländische öffentliche
Dienststelle oder an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse können insgesamt
bis zu1. 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte oder

2.  vier Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im
Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter

als Sonderausgaben abgezogen werden. Nicht abziehbar sind
Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die

1. den Sport (§ 52 Abs. 2 Nr. 21 der Abgabenordnung),

2. kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung
dienen,

3. die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 Nr. 22 der
Abgabenordnung) oder

4. Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 23 der Abgabenordnung
fördern.

Abziehbare Zuwendungen, die die Höchstbeträge nach Satz 1
überschreiten oder im Veranlagungszeitraum der Zuwendung
nicht berücksichtigt werden können, sind im Rahmen der
Höchstbeträge in den folgenden Veranlagungszeiträumen als
Sonderausgaben abzuziehen. § 10d Abs. 4 gilt entsprechend.

(1a) Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung des
öffentlichen Rechts oder einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des

Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreiten Stiftung des
privaten Rechts können auf Antrag des Steuerpflichtigen
im Veranlagungszeitraum der Zuwendung und in den
folgenden neun Veranlagungszeiträumen bis zu einem
Gesamtbetrag von 1 Million Euro zusätzlich zu den
Höchstbeträgen nach Absatz 1 Satz 1 abgezogen werden.
Der besondere Abzugsbetrag nach Satz 1 bezieht sich auf
den gesamten Zehnjahreszeitraum und kann der Höhe nach
innerhalb dieses Zeitraums nur einmal in Anspruch
genommen werden. § 10d Abs. 4 gilt entsprechend.

(2) 1Zuwendungen an politische Parteien im Sinne des § 2 des
Parteiengesetzes sind bis zur Höhe von insgesamt 1 650 Euro
und im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten bis zur
Höhe von insgesamt 3 300 Euro im Kalenderjahr abzugsfähig.
2Sie können nur insoweit als Sonderausgaben abgezogen
werden, als für sie nicht eine Steuerermäßigung nach § 34g
gewährt worden ist.

(3) Als Zuwendung im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die
Zuwendung von Wirtschaftsgütern mit Ausnahme von
Nutzungen und Leistungen. Ist das Wirtschaftsgut unmittelbar
vor seiner Zuwendung einem Betriebsvermögen entnommen
worden, so darf bei der Ermittlung der Zuwendungshöhe der
bei der Entnahme angesetzte Wert nicht überschritten werden.
3In allen übrigen Fällen bestimmt sich die Höhe der Zuwendung
nach dem gemeinen Wert des zugewendeten Wirtschaftsguts.
4Aufwendungen zugunsten einer Körperschaft, die zum
Empfang steuerlich abziehbarer Zuwendungen berechtigt
ist, können nur abgezogen werden, wenn ein Anspruch auf
die Erstattung der Aufwendungen durch Vertrag oder Satzung
eingeräumt und auf die Erstattung verzichtet worden ist. 5Der
Anspruch darf nicht unter der Bedingung des Verzichts
eingeräumt worden sein.

(4) 1Der Steuerpflichtige darf auf die Richtigkeit der Bestätigung
über Spenden und Mitgliedsbeiträge vertrauen, es sei denn,
dass er die Bestätigung durch unlautere Mittel oder falsche
Angaben erwirkt hat oder dass ihm die Unrichtigkeit der
Bestätigung bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht
bekannt war. 2Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine
unrichtige Bestätigung ausstellt oder wer veranlasst, dass
Zuwendungen nicht zu den in der Bestätigung angegebenen
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die
entgangene Steuer. 3Diese ist mit 30 (bisher 40) Prozent des
zugewendeten Betrags anzusetzen.

zum Anwendungszeitpunkt vgl. hierzu die folgende Ergänzung
des § 52 Abs. 24b:...
§ 10b Abs. 1 und 1a in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) sind auf Zuwendungen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 geleistet
werden. Für Zuwendungen, die im Veranlagungszeitraum
2007 geleistet werden, gilt auf Antrag des Steuerpflichtigen
§ 10b Abs. 1 in der am 26. Juli 2000 geltenden Fassung.

Übersicht der geänderten Gesetzestexte

7    | Juli 2007 | Franz Luger | Para-SOL e.V. |



Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (vgl. Art. 2)

Zu § 10b des Gesetzes

EStDV §§ 48 und 49

§§ 48 und 49 (weggefallen)

EStDV § 50 (idF ab 1.1.2007, vgl. Art. 9 Abs. 1)

EStDV § 50 [1] Zuwendungsnachweis

(1) Zuwendungen im Sinne der §§ 10b und 34g des Gesetzes dürfen
nur abgezogen werden, wenn sie durch eine Zuwendungsbestätigung
nachgewiesen werden, die der Empfänger nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck ausgestellt hat.

(2) 1Als Nachweis genügt der Bareinzahlungsbeleg oder die
Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts, wenn

1. die Zuwendung zur Hilfe in Katastrophenfällen innerhalb eines
Zeitraums, den die obersten Finanzbehörden der Länder im
Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen bestimmen,
auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto einer
inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts, einer
inländischen öffentlichen Dienststelle oder eines inländischen
amtlich anerkannten Verbandes der freien Wohlfahrtspflege
einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen eingezahlt worden
ist oder

2. die Zuwendung 200 (bisher 100) Euro nicht übersteigt und

a) der Empfänger eine inländische juristische Person des
öffentlichen Rechts oder eine inländische öffentliche Dienststelle
ist oder

b) der Empfänger eine Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes ist, wenn der steuerbegünstigte Zweck,
für den die Zuwendung verwendet wird, und die Angaben über die
Freistellung des Empfängers von der Körperschaftsteuer auf einem
von ihm hergestellten Beleg aufgedruckt sind und darauf angegeben
ist, ob es sich bei der Zuwendung um eine Spende oder einen
Mitgliedsbeitrag handelt oder

c) der Empfänger eine politische Partei im Sinne des § 2 des
Parteiengesetzes ist und bei Spenden der Verwendungszweck auf
dem vom Empfänger hergestellten Beleg aufgedruckt ist.

2Aus der Buchungsbestätigung müssen Name und Kontonummer
des Auftraggebers und Empfängers, der Betrag sowie der
Buchungstag ersichtlich sein. 3In den Fällen der Nummer 2
Buchstabe b hat der Zuwendende zusätzlich den vom
Zuwendungsempfänger hergestellten Beleg vorzulegen. (Anm.:
bish. Halbsatz 2 v. Satz 3 gestrichen).

(3) Als Nachweis für die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an
politische Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes
genügt die Vorlage von Bareinzahlungsbelegen,
Buchungsbestätigungen oder Beitragsquittungen.

(4) 1Eine in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes
bezeichnete Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse hat die Vereinnahmung der Zuwendung und
ihre zweckentsprechende Verwendung ordnungsgemäß
aufzuzeichnen und ein Doppel der Zuwendungsbestätigung
aufzubewahren. 2Bei Sachzuwendungen und beim Verzicht
auf die Erstattung von Aufwand müssen sich aus den
Aufzeichnungen auch die Grundlagen für den vom Empfänger
bestätigten Wert der Zuwendung ergeben

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (vgl. Art. 8 des
Gesetzentwurfs)

ErbStG § 29
(idF ab 1.1.2007, vgl. Art. 9 Abs. 1)

§ 29 Erlöschen der Steuer in besonderen Fällen

(1) Die Steuer erlischt mit Wirkung für die Vergangenheit,

1.

soweit ein Geschenk wegen eines Rückforderungsrechts
herausgegeben werden mußte;

2.soweit die Herausgabe gemäß § 528 Abs. 1 Satz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs abgewendet worden ist;

3.soweit in den Fällen des § 5 Abs. 2 unentgeltliche
Zuwendungen auf die Ausgleichsforderung angerechnet worden
sind (§ 1380 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

4.

[1] soweit Vermögensgegenstände, die von Todes wegen (§ 3)
oder durch Schenkung unter Lebenden (§ 7) erworben worden
sind, innerhalb von 24 Monaten nach dem Zeitpunkt der
Entstehung der Steuer (§ 9) dem Bund, einem Land, einer
inländischen Gemeinde (Gemeindeverband) oder einer
inländischen Stiftung zugewendet werden, die nach der
Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung
und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich
und unmittelbar als gemeinnützig anzuerkennenden
steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der §§ 52 bis 54 der
Abgabenordnung mit Ausnahme der Zwecke, die nach § 52
Abs. 2 Nr. 23 (bisher Nr. 4) der Abgabenordnung gemeinnützig
sind, dient. 2Dies gilt nicht, wenn die Stiftung Leistungen im
Sinne des § 58 Nr. 5 der Abgabenordnung an den Erwerber
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oder seine nächsten Angehörigen zu erbringen hat oder soweit für
die Zuwendung die Vergünstigung nach § 10b des
Einkommensteuergesetzes, § 9 Abs. 1 Nr. 2 des
Körperschaftsteuergesetzes oder § 9 Nr. 5 des
Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. März 1991 (BGBl. I S. 814), zuletzt geändert durch Artikel 13 des
Gesetzes vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I S. 2049), in Anspruch
genommen wird. 3Für das Jahr der Zuwendung ist bei der
Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer und bei der
Gewerbesteuer unwiderruflich zu erklären, in welcher Höhe die
Zuwendung als Spende zu berücksichtigen ist. 4Die Erklärung ist für
die Festsetzung der Erbschaftsteuer oder Schenkungsteuer bindend.

(2) Der Erwerber ist für den Zeitraum, für den ihm die Nutzungen
des zugewendeten Vermögens zugestanden haben, wie ein
Nießbraucher zu behandeln.

Gewerbesteuergesetz (vgl. Art. 4

GewStG § 9 Nr. 5 (idF ab 1.1.2007, vgl. Art. 9 Abs. 1)

§ 9 Kürzungen. Die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen
wird gekürzt um

5. die aus den Mitteln des Gewerbebetriebs geleisteten
Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung
steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der
Abgabenordnung an eine inländische juristische Person des
öffentlichen Rechts oder an eine inländische öffentliche
Dienststelle oder an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse bis zur Höhe von
insgesamt 20 Prozent des um die Hinzurechnungen nach § 8 Nr.
9 erhöhten Gewinns aus Gewerbebetrieb (§ 7) oder vier Promille
der Summe der gesamten Umsätze und der im Wirtschaftsjahr
aufgewendeten Löhne und Gehälter. Überschreiten die geleisteten
Zuwendungen die Höchstsätze nach Satz 1, kann die Kürzung im
Rahmen der Höchstsätze nach Satz 1 in den folgenden
Erhebungszeiträumen vorgenommen werden. Einzelunternehmen
und Personengesellschaften können auf Antrag neben der Kürzung
nach Satz 1 eine Kürzung um die im Erhebungszeitraum in den
Vermögensstock einer Stiftung des öffentlichen Rechts oder
einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes
steuerbefreiten Stiftung des privaten Rechts geleisteten Spenden
in diesem und in den folgenden neun Erhebungszeiträumen bis
zu einem Betrag von 1 Million Euro vornehmen. Der besondere
Kürzungsbetrag nach Satz 3 kann der Höhe nach innerhalb des
Zehnjahreszeitraums nur einmal in Anspruch genommen werden.
Eine Kürzung nach den Sätzen 1 bis 4 ist ausgeschlossen, soweit
auf die geleisteten Zuwendungen § 8 Abs. 3 des
Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist oder soweit
Mitgliedsbeiträge an Körperschaften geleistet werden, die

1. den Sport (§ 52 Abs. 2 Nr. 21 der Abgabenordnung),

. kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der
Freizeitgestaltung dienen,

3. die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 Nr. 22
der Abgabenordnung) oder

. Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 23 der
Abgabenordnung fördern.

§ 10b Abs. 3 und 4 Satz 1 sowie § 10d Abs. 4 des
Einkommensteuergesetzes und § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 5
und Abs. 3 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes gelten
entsprechend. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine
unrichtige Bestätigung über Spenden und Mitgliedsbeiträge
ausstellt oder wer veranlasst, dass entsprechende
Zuwendungen nicht zu den in der Bestätigung angegebenen
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet
für die entgangene Gewerbesteuer. Der Haftungsbetrag
ist 15 Prozent der Zuwendungen anzusetzen und fließt der
für den Spendenempfänger zuständigen Gemeinde zu, die
durch sinngemäße Anwendung des § 20 der
Abgabenordnung bestimmt wird. Der Haftungsbetrag wird
durch Haftungsbescheid des Finanzamts festgesetzt; die
Befugnis der Gemeinde zur Erhebung der entgangenen
Gewerbesteuer bleibt unberührt. § 184 Abs. 3 der
Abgabenordnung gilt sinngemäß."

zum Anwendungszeitpunkt vgl. hierzu § 36 Absatz 8a neu:

(8a) § 9 Nr. 5 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes
vom ... (BGBl. I S. …) gilt erstmals für Zuwendungen, die
im Erhebungszeitraum 2007 geleistet werden. Auf Antrag
des Steuerpflichtigen ist auf Zuwendungen, die im
Erhebungszeitraum 2007 geleistet werden, § 9 Nr. 5 in
der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung
anzuwenden.
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Körperschaftsteuergesetz (vgl. Art. 3)

KStG § 9 (idF ab 1.1.2007, vgl. Art. 9 Abs. 1)

§ 9 Abziehbare Aufwendungen. (1) Abziehbare Aufwendungen sind
auch:

1. …

2. vorbehaltlich des § 8 Abs. 3 Zuwendungen (Spenden und
Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke
im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung an eine
inländische juristische Person des öffentlichen Rechts oder an
eine inländische öffentliche Dienststelle oder an eine nach §
5 Abs. 1 Nr. 9 steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse insgesamt bis zu

a) 20 Prozent des Einkommens oder

b) vier Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im
Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter.

Nicht abziehbar sind Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die

a) den Sport (§ 52 Abs. 2 Nr. 21 der Abgabenordnung),

b) kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der
Freizeitgestaltung dienen,

c) die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 Nr. 22 der
Abgabenordnung) oder

d) Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 23 der Abgabenordnung
fördern.

Abziehbare Zuwendungen, die die Höchstbeträge nach Satz 1
überschreiten, sind im Rahmen der Höchstbeträge in den
folgenden Veranlagungszeiträumen abzuziehen. § 10d Abs. 4
des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend.

(2) Als Einkommen im Sinne dieser Vorschrift gilt das Einkommen
vor Abzug der in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Zuwendungen
und vor dem Verlustabzug nach § 10d des
Einkommensteuergesetzes. Als Zuwendung im Sinne dieser
Vorschrift gilt auch die Zuwendung von Wirtschaftsgütern mit
Ausnahme von Nutzungen und Leistungen. Der Wert der
Zuwendung ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 und 5 des
Einkommensteuergesetzes zu ermitteln. Aufwendungen
zugunsten einer Körperschaft, die zum Empfang steuerlich
abziehbarer Zuwendungen berechtigt ist, sind nur abziehbar,
wenn ein Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen durch
Vertrag oder Satzung eingeräumt und auf die Erstattung
verzichtet worden ist. Der Anspruch darf nicht unter der
Bedingung des Verzichts eingeräumt worden sein.

(3) 1Der Steuerpflichtige darf auf die Richtigkeit der Bestätigung
über Spenden und Mitgliedsbeiträge vertrauen, es sei denn,
dass er die Bestätigung durch unlautere Mittel oder falsche
Angaben erwirkt hat oder dass ihm die Unrichtigkeit der
Bestätigung bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht
bekannt war. 2Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine
unrichtige Bestätigung ausstellt oder wer veranlasst, dass
Zuwendungen nicht zu den in der Bestätigung angegebenen
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für
die entgangene Steuer. 3Diese ist mit 30 (bisher 40) Prozent
des zugewendeten Betrags anzusetzen.

zum Anwendungszeitpunkt vgl. hierzu § 34 Abs. 8a neu:

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 in der Fassung des Artikels 3
des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) gilt erstmals für
Zuwendungen anzuwenden, die im Veranlagungszeitraum
2007 geleistet werden. Auf Antrag des Steuerpflichtigen
ist auf Zuwendungen, die im Veranlagungszeitraum 2007
geleistet werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2 in der bis zum 31.
Dezember 2006 geltenden Fassung anzuwenden. § 9 Abs.
3 Satz 3 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
... (BGBl. I S. ..,) gilt erstmals für Zuwendungen, die im
Veranlagungszeitraum 2007 geleistet werden.

Umsatzsteuergesetz (vgl. Art. 7)

UStG § 23a (idF ab 1.1.2008, vgl. Art. 9 Abs. 2)

§ 23a Durchschnittssatz für Körperschaften,
Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne des
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes

(1) 1Zur Berechnung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (§ 15)
wird für Körperschaften, Personenvereinigungen und
Vermögensmassen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes, die nicht verpflichtet sind, Bücher
zu führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen
regelmäßig Abschlüsse zu machen, ein Durchschnittssatz von
7 Prozent des steuerpflichtigen Umsatzes, mit Ausnahme der
Einfuhr und des innergemeinschaftlichen Erwerbs, festgesetzt.
2Ein weiterer Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen.

(2) Der Unternehmer, dessen steuerpflichtiger Umsatz, mit
Ausnahme der Einfuhr und des innergemeinschaftlichen
Erwerbs, im vorangegangenen Kalenderjahr 35 000(bisher 30
678) Euro überstiegen hat, kann den Durchschnittssatz nicht
in Anspruch nehmen.
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(3) 1Der Unternehmer, bei dem die Voraussetzungen für die
Anwendung des Durchschnittssatzes gegeben sind, kann dem
Finanzamt spätestens bis zum 10. Tag nach Ablauf des ersten
Voranmeldungszeitraums eines Kalenderjahres erklären, dass er
den Durchschnittssatz in Anspruch nehmen will. 2Die Erklärung
bindet den Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. 3Sie
kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an
widerrufen werden. 4Der Widerruf ist spätestens bis zum 10. Tag
nach Ablauf des ersten Voranmeldungszeitraums dieses
Kalenderjahres zu erklären. 5Eine erneute Anwendung des
Durchschnittssatzes ist frühestens nach Ablauf von fünf
Kalenderjahren zulässig.
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